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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Kerstin Celina, 
Ulrich Leiner und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) 

Familiennachzug ist Integration – Recht auf Fami-
lie für Flüchtlinge wieder herstellen 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. Der Landtag bekennt sich uneingeschränkt zum 
verfassungs- und völkerrechtlich verbrieften Recht 
auf Familie. Dieses Recht muss für alle Familien 
unabhängig von ihrem Status gelten. 

2. Die Staatregierung wird aufgefordert, sich auf 
Bundesebene konsequent dafür einzusetzen, 
dass die Aussetzung des Familiennachzugs für 
Familienangehörige von subsidiär Schutzberech-
tigten weder verlängert noch durch eine andere 
Regelung begrenzt oder ausgehöhlt wird. 

3. Die Staatregierung wird aufgefordert, sich auf 
Bundes- und Europaebene dafür einzusetzen, 
dass die Familienzusammenführungen im Rah-
men der Dublin-III-Verordnung beschleunigt vo-
rangebracht werden. 

 

 

Begründung: 

Viele Flüchtlinge in Deutschland sind gezwungen, 
lange Zeit von ihren Familien getrennt zu leben. Die 
Situation ist unerträglich und muss geändert werden! 

Im März 2016 setzte die Bundesregierung den Famili-
ennachzug für subsidiär Schutzberechtigte für zwei 
Jahre aus. Diese Regelung läuft im März 2018 aus. 
Das Wiedereinsetzen der Familienzusammenführung 
wird derzeit jedoch offen in Frage gestellt. Dies reicht 
bis zu Überlegungen, den Familiennachzug durch 
eine Obergrenze zu deckeln. 

Das Recht auf Familie und damit verbunden auf Fami-
lienzusammenführung (Familiennachzug) ist ein ho-
hes Rechtsgut. Bereits die Genfer Flüchtlingskonven-
tion stellt darauf ab, dass Regierungen Maßnahmen 
ergreifen, um „die Einheit der Familie aufrechtzuerhal-
ten“. Auch die UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet 
die Unterzeichnerstaaten, im Sinne des Kindeswohls 
Anträge auf Familienzusammenführung beschleunigt 
zu bearbeiten. Der Beschluss der Bundesregierung 
stellt das Gegenteil dessen dar. Er untergräbt das 
Kindeswohl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 
mit subsidiärem Schutz, die seitdem ihre Eltern nicht 
mehr nachholen können. Er gefährdet flüchtende 
Männer, Frauen und Kinder, die seitdem unter Le-
bensgefahr zu ihren Angehörigen flüchten müssen. 

Der Familiennachzug garantiert nicht nur das Recht 
auf Familie, sondern ist auch ein wichtiges Instrument 
gelingender Integration. In den meisten Fällen ist die 
Familienzusammenführung eine unverzichtbare Be-
dingung des „Ankommens”. 

Die Infragestellung des Familiennachzugs muss 
schnellstens beendet werden und das Recht auf Fa-
milie auch für Geflüchtete vollumfänglich wiederher-
gestellt werden. Familiennachzug war bis zum 
Schluss Gegenstand der Sondierungsgespräche zwi-
schen CDU/CSU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und wird von Flüchtlings- und Menschenrechts-
organisationen sowie den Kirchen als zentrales The-
ma der Integrationspolitik vorgetragen. 

Familienzusammenführungen im Rahmen der Dublin-
III-Verordnung sind kein Gnadenakt, sondern die Be-
troffenen haben einen Rechtsanspruch. Ihnen steht 
nach der Asylzuständigkeitsregelung die Überstellung 
zu ihren Angehörigen innerhalb von sechs Monaten 
zu. Doch die Familienzusammenführungen verlaufen 
nur schleppend: Aus einer Antwort der Bundesregie-
rung geht hervor, dass das BAMF vom 01.01.17 bis 
20.09.2017 insgesamt in 4.948 Fällen Zustimmungen 
zur Überstellung nach Deutschland erteilt hat. Aber 
davon wurden lediglich 322 Schutzsuchende im glei-
chen Zeitraum tatsächlich überstellt. 

 



anzuzeigen. – Das ist die Fraktion der CSU. Stimm-
enthaltungen? – Bei Stimmenthaltung der Fraktion der 
FREIEN WÄHLER ist dieser Dringlichkeitsantrag ab-
gelehnt. 

Ich lasse jetzt über den Dringlichkeitsantrag der Frak-
tion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN auf der 
Drucksache 17/19636 abstimmen. Wer diesem Dring-
lichkeitsantrag seine Zustimmung geben will, den bitte 
ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, der SPD und 
Frau Kollegin Claudia Stamm (fraktionslos). Gegen-
stimmen bitte ich anzuzeigen. – Das sind die Fraktio-
nen der CSU, der FREIEN WÄHLER und Herr Kolle-
ge Muthmann (fraktionslos). Stimmenthaltungen? – 
Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag ebenfalls abge-
lehnt.

Ich lasse nun abstimmen über den CSU-Dringlich-
keitsantrag auf Drucksache 17/19637. Wer diesem 
Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Die Fraktionen der CSU und der 
FREIEN WÄHLER und der Kollege Muthmann (frakti-
onslos). – Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. –
 Stimmenthaltungen? – Bei Stimmenthaltungen der 
Fraktion der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und Claudia Stamm (fraktionslos) ist dieser 
Dringlichkeitsantrag angenommen. 

Ich darf darauf aufmerksam machen: Die Dringlich-
keitsanträge auf den Drucksachen 17/19616 mit 
17/19622 sowie auf den Drucksachen 17/19638 mit 
17/1941 werden in die zuständigen federführenden 
Ausschüsse verwiesen. 

Weiterhin darf ich bekannt geben: Die Tagesord-
nungspunkte 21 mit 23 – das sind die Anträge der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Tiergerechte 
Mastgeflügelhaltung usw., auf den Drucksa-
chen 17/18330, 17/18331 und 17/18493 – werden im 
Einvernehmen der Fraktionen von der heutigen Ta-
gesordnung abgesetzt und auf die Sitzung am 25. Ja-
nuar 2018 verschoben.

Ich rufe gemeinsam die Tagesordnungspunkte 24 
bis 27 auf:

Antrag der Abgeordneten Isabell Zacharias, Ruth 
Waldmann, Ruth Müller u. a. (SPD)
Zeit für Gerechtigkeit. Zeit für Queer II: 
Regelmäßige Berichte über die Gesundheit von 
schwulen Männern, lesbischen Frauen und 
Transgendern (Drs. 17/17797) 

und

Antrag der Abgeordneten Isabell Zacharias, Martin 
Güll, Kathi Petersen u. a. (SPD)
Zeit für Gerechtigkeit. Zeit für Queer III: Lehrpläne 
für Altenpflegeschulen an queere Biografien 
anpassen (Drs. 17/17798) 

und

Antrag der Abgeordneten Isabell Zacharias, 
Angelika Weikert, Doris Rauscher u. a. (SPD)
Zeit für Gerechtigkeit. Zeit für Queer IV: Schluss 
mit der staatlichen Diskriminierung von Schwulen 
und Lesben in Russland! (Drs. 17/17799) 

und

Antrag der Abgeordneten Isabell Zacharias, Ruth 
Waldmann, Ruth Müller u. a. (SPD)
Zeit für Gerechtigkeit. Zeit für Queer V: 
Maßnahmen gegen Diskriminierung von Lesben 
und Schwulen in Altenpflegeheimen 
(Drs. 17/18139) 

Es handelt sich dabei um das Antragspaket der Abge-
ordneten Zacharias, Waldmann, Ruth Müller und an-
derer betreffend das Themenpaket "Zeit für Gerech-
tigkeit. Zeit für Queer II bis V". Bezüglich der 
Unterbetreffs verweise ich auf die Tagesordnung und 
das Protokoll. Die Gesamtredezeit der Fraktionen be-
trägt nach der Geschäftsordnung 36 Minuten. – Ich 
darf jetzt als Erster Frau Kollegin Zacharias das Wort 
erteilen. Bitte schön, Frau Kollegin.

Isabell Zacharias (SPD): Frau Präsidentin, Kollegin-
nen und Kollegen! Frau Präsidentin, erschrecken Sie 
jetzt nicht, ich zitiere – nicht, dass Sie mich gleich 
rügen –: Du schwule Sau! – Das ist das meistgehörte 
Schimpfwort auf deutschen und auf bayerischen 
Schulhöfen. "Du schwule Sau" – also ein Schimpf-
wort, um eine Minorität – –

(Zuruf von der CSU: Das habe ich noch nie ge-
hört!)

– Haben Sie noch nie gehört? Dann waren Sie noch 
nie auf einem bayerischen oder deutschen Schulhof.

Worte wie "Du Schwuler", "Du schwule Sau" sind 
immer noch tagtäglich Teil der Diskriminierung, die 
junge Männer, junge Frauen an Schulen erleben müs-
sen. Diskriminierung von schwulen und lesbischen, 
bi-, trans- und intersexuellen Menschen ist an der Ta-
gesordnung, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben un-
sere Anträge auch deswegen noch einmal hochgezo-
gen, weil ich erschrocken bin. Erschrocken ist jetzt 
noch harmlos formuliert. Ich bin überrascht, mit wel-
cher Argumentation die CSU unsere Anträge ablehnt, 
und genauso erschrocken bin ich, mit welchen Argu-

10790 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Plenarprotokoll 17/120 v. 13.12.2017

http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/www/x/-/www/441.htm/-/papp/Suche_Dokumente/http://www.bayern.landtag.de//www/dokumente.suche.maske.jsp?DOKUMENT_INTEGER_WAHLPERIODE=17&DOKUMENT_DOKUMENTNR=17797&DOKUMENT_INTEGER_DATE_FLAG=2&DOKUMENT_EINFACHE_SORTIERUNG=1&BUTTONSCHLAGWORT=Suche+starten
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/www/x/-/www/441.htm/-/papp/Suche_Dokumente/http://www.bayern.landtag.de//www/dokumente.suche.maske.jsp?DOKUMENT_INTEGER_WAHLPERIODE=17&DOKUMENT_DOKUMENTNR=17798&DOKUMENT_INTEGER_DATE_FLAG=2&DOKUMENT_EINFACHE_SORTIERUNG=1&BUTTONSCHLAGWORT=Suche+starten
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/www/x/-/www/441.htm/-/papp/Suche_Dokumente/http://www.bayern.landtag.de//www/dokumente.suche.maske.jsp?DOKUMENT_INTEGER_WAHLPERIODE=17&DOKUMENT_DOKUMENTNR=17799&DOKUMENT_INTEGER_DATE_FLAG=2&DOKUMENT_EINFACHE_SORTIERUNG=1&BUTTONSCHLAGWORT=Suche+starten
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/www/x/-/www/441.htm/-/papp/Suche_Dokumente/http://www.bayern.landtag.de//www/dokumente.suche.maske.jsp?DOKUMENT_INTEGER_WAHLPERIODE=17&DOKUMENT_DOKUMENTNR=18139&DOKUMENT_INTEGER_DATE_FLAG=2&DOKUMENT_EINFACHE_SORTIERUNG=1&BUTTONSCHLAGWORT=Suche+starten
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/www/x/-/www/441.htm/-/papp/Suche_Dokumente/http://www.bayern.landtag.de//www/dokumente.suche.maske.jsp?DOKUMENT_INTEGER_WAHLPERIODE=17&DOKUMENT_DOKUMENTNR=18139&DOKUMENT_INTEGER_DATE_FLAG=2&DOKUMENT_EINFACHE_SORTIERUNG=1&BUTTONSCHLAGWORT=Suche+starten
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000326.html


 

17. Wahlperiode 01.02.2018 Drucksache 17/21048 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter 
www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur 
Verfügung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, 
Ludwig Hartmann, Christine Kamm u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/19617 

Familiennachzug ist Integration - Recht auf Familie für Flüchtlin-
ge wieder herstellen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Christine Kamm 
Mitberichterstatter: Karl Straub 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Verfas-
sung, Recht und Parlamentsfragen federführend zugewiesen. 
Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Dringlichkeitsantrag 
nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 81. Sitzung am 1. Februar 2018 beraten und mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig 
Hartmann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen 
Mistol, Gisela Sengl, Kerstin Celina, Ulrich Leiner und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/19617, 17/21048 

Familiennachzug ist Integration – Recht auf Familie für Flüchtlin-
ge wieder herstellen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, vorab einige Informationen dazu: Die Lis-

tennummer 38 ist von der Abstimmung ausgenommen. Dies ist der Antrag der Abge-

ordneten Aiwanger, Streibl, Prof. Dr. Piazolo und Fraktion (FREIE WÄHLER) betref-

fend "Kritische Prüfung der Südwest-Umgehung Olching" auf Drucksache 17/19285. 

Er soll auf Wunsch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einzeln beraten werden. 

Der Aufruf würde am Ende der Tagesordnung erfolgen.

Des Weiteren möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass der Ausschuss für Bundes- 

und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen in seiner Sitzung am 

Dienstag die unter der Nummer 3 aufgeführte Subsidiaritätsangelegenheit betreffend 

die "Bewertung von Gesundheitstechnologien" auf der Drucksache 17/21174 beraten 

und einstimmig empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, bei den Beratungen 

im Bundesrat auf Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass 

diese Bedenken Eingang in den Beschluss des Bundesrats finden. Die Beschluss-

empfehlung ist der Liste beigefügt.

Die unter den Nummern 4 bis 6 aufgeführten öffentlichen Konsultationsverfahren auf 

den Drucksachen 17/20592 bis 20594 wurden diese Woche ebenfalls im Ausschuss 

endberaten. Die Ausschüsse haben auch hier einstimmig empfohlen, zu den Konsulta-

tionsverfahren eine Stellungnahme abzugeben. Im Einzelnen verweise ich auf die der 

Abstimmliste beigefügten Beschlussempfehlungen der Ausschüsse.

(...)

Protokollauszug
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Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Wir kommen damit zur Abstimmung über die 

Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der 

Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von CSU, SPD, 

FREIEN WÄHLERN und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Danke schön. Gibt es Gegen-

stimmen? – Keine Gegenstimme. Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthaltung. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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